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Aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
vom 23. Januar 2025

Bürger fragen
In der Fragestunde wurde der Gemeinderat gebeten, den Glas-
container in der Fridolin-Fink Straße zu versetzen. Der ständige 
Lärm, welcher aufgrund des Einwerfens entstehe, sei unerträg-
lich. Der Bürgermeister stimmte der Tatsache zu, dass diese Lee-
rungen sehr störend seien. Er sicherte zu, sich um die Problematik 
zu kümmern und eine adäquate Lösung zu schaffen.

Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und  
Industriepark Graf-Stauffenberg (IGGS):
Haushaltssatzung und Haushaltsplanentwurf 2025
Gesamtergebnishaushalt
In der Haushaltssatzung 2025 ist eine Verwaltungs- und Betriebs-
kostenumlage in Höhe von 300.000 € festgesetzt. Zur Finanzie-
rung der Schaffung eines Singlemode-Glasfasernetzes sowie zur 
Tilgung des zum 31.12.2025 endfälligen Darlehens wurde eine 
Kapitalumlage in Höhe von 406.000 € veranschlagt.

Die Kapitalumlage beträgt für den geplanten Breitbandausbau 
insgesamt 106.000 € und für die Tilgung des Darlehens 300.000 €.
Für das Haushaltsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.
Im Gesamtergebnishaushalt sind Erträge von 1.024.530 € und 
Aufwendungen mit 1.127.183 € geplant. Der Ergebnishaushalt 
weist somit ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 
-102.653 € auf. Dieses kann durch eine Entnahme aus der Ergeb-
nisrücklage ausgeglichen werden.

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem veran-
schlagten Gesamtergebnis von 175.304 € ab.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit beinhaltet der Finanzhaushalt 2025 auch Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit. Hier sind für den Zweckverband Einzah-
lungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in 
Höhe von 300.000 € vorgesehen. Hinzukommen Investitionszuwen-
dungen von Kommunen (Kapitalumlage) für den geplanten Breit-
bandausbau von insgesamt 106.000 € und 300.000 € für die Tilgung 
des zum 31.12.2025 endfälligen Darlehens. Dem gegenüber stehen 
Auszahlungen für weiteren Grunderwerb von Ausgleichsflächen in 
Höhe von 321.000 €. Die geplanten Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit beinhalten zudem Auszahlungen für Baumaßnahmen in 
Höhe von 1.718.000 €. Die erforderlichen Investitionsmaßnahmen 
wurden im Haushaltsjahr 2025 neu eingeplant. Diese sind geprägt 
durch die stückweise Erschließung des ehemaligen Kasernenareals 
mit Wasser und Abwasser sowie die Instandhaltung und Sanierung 
der Verkehrsflächen innerhalb des IGGS-Areals. Hierfür sind im Haus-
haltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 2.039.000 € 
vorgesehen.
Im Rahmen der Darlehensentwicklung und der Haushaltsgeneh-
migung 2024 wurde dem Zweckverband für das Haushaltsjahr 
eine Kreditermächtigung von 300.000 € gewährt. Diese musste 
bisher noch nicht in Anspruch genommen werden, so dass sich 
die Verpflichtungen auf die im Haushaltsjahr 2019 aufgenomme-
nen Darlehen in Höhe von 4.500.000 € belaufen. Bei diesen Dar-
lehen handelt es sich um endfällige Darlehen ohne Möglichkeit 
zur Sondertilgung. Zum 30.12.2025 wäre das Darlehen in Höhe 
von 3 Mio. € abzulösen. Die Ablösung des Darlehens nach Ablauf 
der Laufzeit war im Vorjahr durch die erzielten Einzahlungen aus 
der Veräußerung von Grundstücken vorgesehen. Die komplette 
Tilgung des Darlehens zum Haushaltsende 2025 in Höhe von  
3 Mio. € kommt allerdings aufgrund der nicht realisierten Ver-
käufe nicht in Betracht. Daher ist der Restbetrag des Darlehens 
umzuschulden. Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen ist 
allerdings eine größtmögliche Tilgung des Darlehens zum Ende 
des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 900.000 € eingeplant. Für 
den Finanzplanungszeitraum sind daher höhere Zinsen veran-
schlagt. Das endfällige Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € wird zum 
30.12.2028 fällig.

Der Schuldenstand beläuft sich am Ende des Haushaltsjahres so-
mit auf 3.600.000 €.

Dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2025 
des IGGS stimmte der Gemeinderat zu. Daneben wurde der Bür-
germeister bevollmächtigt, in der Verbandsversammlung des 
IGGS der Haushaltssatzung zuzustimmen.

Abwasserbeseitigung:
- �Betriebskostenabrechnung der Bundeswehrkläranlage 

Kohltal Stetten a.k.M. für das Jahr 2023
Bei der Gemeinde ging die Betriebskostenabrechnung der Bun-
deswehrkläranlage Kohltal der Gemeinde Stetten a.k.M. für die 
Mitbenutzung der Bundeswehrkläranlage für das Jahr 2023 ein.
Die Gesamtbetriebskosten 2023 betragen 411.633,73 €.
Davon übernehmen der Bund 47,62 % (=196.019,98 €) und die 
Gemeinde Stetten a.k.M. 27,21 % (=112.005,54 €). Die Gemeinde 
Schwenningen übernimmt 25,17 %, dies sind 103.608,21 €.

Gegenüber dem Vorjahr 2022 ist der Anteil der Gemeinde 
Schwenningen um 20.398,52 € bzw. 25 % gestiegen!

Die Bundeswehr informierte hierzu, dass die erhebliche Kosten-
steigerung gegenüber dem Abrechnungsjahr 2022 Ursachen wie 
Auswirkungen der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Ar-
beitgeber im letzten Jahr, Verdoppelung der Strombezugskosten 
oder Erneuerung der Kläranlagenleittechnik.
Die Betriebskostenabrechnung für die Mitbenutzung der bundes-
eigenen Kläranlage Kohltal in der Zeit vom 01.01.2023 – 31.12.2023 
wurde von den Gemeinderäten zur Kenntnis genommen.

Amtliche Bekanntmachungen

Informatinen zur Bundestagswahl  
am 23. Februar 2025
Hinweise für die Beantragung von Briefwahlunterlagen:
Wahlberechtigten, die per Briefwahl wählen möchten, wird emp-
fohlen, die Briefwahlunterlagen möglichst frühzeitig anzufordern.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Briefwahl für die Bundes-
tagswahl zu beantragen:

•	 Der Antrag kann ganz bequem über den QR-Code auf der 
Wahlbenachrichtigung oder über unsere Homepage gestellt 
werden (Internetwahlschein).

•	 Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich 
der Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheins. Diesen Antrag 
können Sie ausgefüllt persönlich im Rathaus abgeben bzw. in 
den Rathausbriefkasten einwerfen.

•	 Sie können den Antrag auch per E-Mail stellen. Bitte beachten 
Sie hierbei, dass Sie Ihre Daten freiwillig weitergeben und die-
se grundsätzlich unverschlüsselt übermittelt werden. Der An-
tragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum 
und seine Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Ort) angeben.

•	 Sie können den Antrag auch per Telefax oder sonstige doku-
mentierbare elektronische Übermittlung stellen. Eine telefo-
nische Antragstellung oder eine Antragstellung per SMS ist 
unzulässig.

Wir weisen darauf hin, dass Wahlscheine mit Briefwahlunter-
lagen voraussichtlich erst etwa zwei Wochen vor dem Wahl-
termin versandt/ausgegeben werden können, da vorher kei-
ne Stimmzettel zur Verfügung stehen.

Bitte beachten Sie, dass die Übersendung der Briefwahlunterla-
gen als auch die Rücksendung des Wahlbriefes einige Zeit dauern 
kann, vor allem bei Versendung ins oder aus dem Ausland. Der 
rote Wahlbrief muss am Wahlsonntag, 23. Februar 2025, 18.00 
Uhr bei der Gemeindeverwaltung Schwenningen eingegangen 
sein. Bei verspätetem Eingang kann die Stimmabgabe leider 
nicht mehr berücksichtigt werden. Die Briefwahlunterlagen soll-
ten deshalb baldmöglichst beantragt werden.
Auskünfte zur Antragstellung erteilt Ihnen die Gemeindeverwal-
tung Schwenningen, Tel.: 07579/9212-15.
Ihr Wahlamt
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Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark  
Graf-Stauffenberg

BEKANNTMACHUNG

zur Sitzung des Zweckverbandes Interkommunaler  
Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg

am Montag, 03.02.2025, 10:00 Uhr

im großen Sitzungssaal des Rathauses

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Jahresabschluss IGGS 2023
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan ZV IGGS 2025
3. Sonstiges
Dr. Marcus Ehm
Vorsitzender

Gewerbesteuer für das 1. Quartal 2025
Die Gewerbesteuer ist immer zur jeweiligen Fälligkeit zu ent-
richten.

Nächster Fälligkeitstermin für das 1. Quartal 2025 ist der 
15. Februar.

Sofern der Gemeindekasse für die Gewerbesteuer ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt worden ist, werden wir die Beträge 
zum Fälligkeitstermin einziehen.

Grundsteuer 2025 – Grundsteuerreform:
Versand der Bescheide verzögert sich
Wir möchten darauf hinweisen, dass sich der Versand der neuen 
Grundsteuerbescheide 2025 nach der Grundsteuerreform verzö-
gert.

Grund hierfür ist, dass EDV-technisch nicht alle Grundstücke und 
landwirtschaftlichen Flächen übergeleitet werden konnten. Hier 
ist eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich, welche sehr viel 
Zeit in Anspruch nimmt.

Die neuen Grundsteuerbescheide 2025 können deshalb noch 
nicht verschickt werden.

Demnach kann auch die Fälligkeit zum 15.02.2025 nicht einge-
halten werden. Wir bitten Sie deshalb freundlich, bestehende 
Daueraufträge bezüglich der Grundsteuer zu überprüfen und 
ggf. auszusetzten, bis Ihnen die Höhe der Grundsteuer und die 
Fälligkeit mitgeteilt wird.

Eine verbindliche Aussage, bis wann die Grundsteuerbescheide 
versandt werden können, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
getroffen werden.

Heuberghalle für den Sportbetrieb geschlossen

Wir bitten um Beachtung!

Die Heuberghalle ist am Donnerstag, 06.02.2025 ab 12:00 
Uhr und von Freitag, 07.02.2025, 17:30 Uhr bis Sonntag, 
09.02.2025 für den Sportbetrieb geschlossen.

Standortwechsel der Glascontainer  
an der Heuberghalle
Die Glascontainer an der Heuberghalle werden demnächst 
auf dem unteren Parkplatz der Heuberghalle stehen.

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass die Altglascontainer nicht 
zu jeder Tages- oder sogar Nachtzeit aufgesucht werden dürfen. 
Die Container stehen im Wohngebiet, sodass es selbstverständ-
lich sein sollte, die Ruhezeiten der Anwohner zu beachten.

Der Einwurf von Altglas ist in der Regel nur werktags (Montag 
– Samstag) von 7 bis 20 Uhr gestattet. Wir bitten Sie, diese Zei-
ten unbedingt einzuhalten!
Wir bitten um Beachtung.

Bundesmeldegesetz (BMG)  
Wohnungsgeberbestätigung
Zum 01. November 2015 trat das aktuelle Bundesmeldegesetz in 
Kraft.
Das Gesetz regelt unter anderem die Art und Weise der Daten-
speicherung, die Meldepflichten und ebenso die Melderegister-
auskünfte oder die Datenübermittlungen zwischen öffentlichen 
Stellen.
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz wurde auch die Wohnungs-
geberbestätigung wieder eingeführt. Der Wohnungsgeber un-
terliegt somit bei Meldevorgängen der Mitwirkungspflicht nach 
§ 19 Bundesmeldegesetz. Die neue Regelung soll Scheinmeldun-
gen verhindern.
Seit dem 01.11.2015 werden der meldepflichtigen Person zwei Wo-
chen für die Anmeldung des Wohnsitzes eingeräumt. Im Zusam-
menhang mit der Anmeldung eines Wohnsitzes hat die meldepflich-
tige Person dann u. a. die Wohnungsgeberbestätigung vorzulegen. 
Die Vorlage des Mietvertrages ist hierfür nicht ausreichend.

Somit muss seit dem 01.11.2015 der Wohnungsgeber der mel-
depflichtigen Person die Wohnungsgeberbestätigung innerhalb 
von zwei Wochen nach dem erfolgten Einzug aushändigen, da-
mit dieser seiner gesetzlichen Verpflichtung nachkommen kann. 
Sollte die meldepflichtige Person in ihr Eigenheim ziehen, so ist in 
diesen Fällen im Bürgerbüro beim Anmeldevorgang eine Selbst-
erklärung abzugeben.

Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Vierteljährlich werden von der Fa. Eurofins Institut Jäger GmbH 
(Tübingen) Trinkwasserproben entnommen und untersucht.
Die letzte Untersuchung fand am 20.01.2025 statt.
Die untersuchte Probe ist nach der derzeit gültigen Trink-
wV mikrobiologisch einwandfrei.
Die Grenzwerte der TrinkwV sind eingehalten.
Darüber hinaus wird die Wasserqualität regelmäßig von un-
serem Wasserlieferanten, der Hohenberggruppe, kontrolliert 
und untersucht. Die Untersuchungsergebnisse sind im Inter-
net unter www.hohenberggruppe.de zu finden.

IMPRESSUM 
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INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de
www.nussbaum-lesen.de

IM NOTFALL 
Feuerwehr, Notarzt  
und Rettungsdienst

SEKUNDEN ENTSCHEIDEN
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Landesfamilienpass 2025

Gutscheinkarte 2025
Im Rahmen des von der Landesregierung 1979 beschlossenen 
„Programms zur Förderung der Familie“ wurde der Landesfami-
lienpass eingeführt. Diesen können auch weiterhin Familien auf 
Antrag erhalten:

•	 Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kin-
dern, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kin-
dergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien mit einem kindergeldberechtigten schwer behin-
derten Kind (mind. 50 v.H. Erwerbsminderung), die mit die-
sem in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien, die kinderzuschlags-, wohngeld- oder bürgergeld-
berechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldbe-
rechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben und

•	 Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

Die Landesfamilienpässe werden beim Bürgermeisteramt (Zim-
mer 1) ausgestellt, dort erhalten Sie auch die aktuelle Gutschein-
karte.

Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 2025 
und unter Vorlage des Landesfamilienpasses zahlreiche Staatliche 
Schlösser und Gärten und die Staatlichen Museen in Baden-Würt-
temberg kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten Eintritt besuchen. 
Bei jedem Besuch ist der entsprechende Gutschein einzulösen.

Neben den Eltern können auch weitere, vorher fest in den Pass 
eingetragene Begleitpersonen, den Pass zusammen mit den Kin-
dern nutzen. Von den eingetragenen Personen können bei Aus-
flügen aber höchstens jeweils zwei ausgewählt werden, die die 
Vergünstigung des Landesfamilienpasses in Anspruch nehmen 
können.

Nachrichten vom Standesamt

GEBURTEN
„Ein Baby ist der Beginn aller Dinge: 
Wunder, Träume und unendliche Möglichkeiten.“

Theresa Elisabeth HEINZLER

Eltern: Isabel und Manuel Heinzler

Die Gemeinde Schwenningen gratuliert recht herzlich!

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Handwerkskammer Reutlingen

Freie Lehrstellen im Landkreis Sigmaringen für 2025/2026
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2025 606 Lehrstel-
len in 393 Betrieben und für das Jahr 2026 bereits 5 Lehrstellen 
in 5 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 59 Praktikumsplätze 
ausgeschrieben.

Für den Landkreis Sigmaringen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2025 sind aktuell 81 Lehrstellen in 63 
Betrieben ausgeschrieben (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellen-
suche). In der Praktikabörse sind außerdem 14 Praktikumsplätze 
veröffentlicht.

Für 2025 werden im Landkreis Sigmaringen aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
4 Anlagenmechaniker, 1 Aufbereitungsmechaniker, 1 Augenopti-
ker, 2 Bäcker, 1 Bäckerfachwerker, 3 Baugeräteführer, 1 Bauzeich-
ner, 11 Beton- und Stahlbetonbauer, 1 Dachdecker, 1 Elektroniker, 
1 Fachhelfer für Reinigungstechnik, 1 Fachkraft für Lagerlogistik, 
1 Fachkraft für Metalltechnik, 1 Fachpraktiker für Holzverarbei-
tung, 1 Fachpraktiker Maler und Lackierer, 1 Fachverkäufer im Le-
bensmittelhandwerk-Bäckerei, 1 Feinwerkmechaniker, 2 Friseur, 
2 Gärtner, 1 Gebäudereiniger, 1 Hörakustiker, 1 Immobilienkauf-
mann, 1 Kaufmann für Büromanagement, 1 Konditor, 2 Kraftfahr-
zeugmechatroniker, 2 Land- und Baumaschinenmechatroniker, 1 
Maler- und Lackierer, 10 Maurer, 2 Metallbauer, 4 Straßenbauer, 5 
Stuckateure, 6 Tischler/Schreiner und 7 Zimmerer.

Machen Sie mit beim Girls’Day – Mädchen-Zukunftstag 2025!
Was können Sie tun?

- Tragen Sie Ihr Angebot ein unter:
https://www.girls-day.de/unternehmen-institutionen/wie-mit-
machen/angebot-eintragen

- Nehmen Sie einen der digitalen Info-Termine wahr:
https://www.girls-day.de/aktuelles/girls-day/inforeihe2025

Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie an info@girls-day.de 
oder rufen Sie an: 0521/106 7357.

Agentur für Arbeit

Telefonberatung zum Wiedereinstieg
Am 06. Februar 2025 von 10 bis 14 Uhr bieten Tanja Modica und 
Martina Schnabel, Berufsberaterinnen im Erwerbsleben im Ver-
bund Schwarzwald-Bodensee-Oberschwaben der Agentur für 
Arbeit, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin 
unter 07433 951-186 und 07433 951-187 eine spezielle Beratung 
zum Thema Weiterbildung an. Sie ist für Frauen gedacht, die sich 
beruflich weiterbilden möchten, egal ob sie in Beschäftigung 
sind oder beruflich wieder einsteigen möchten. Die Berufsbera-
terinnen zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, ans Ziel zu ge-
langen.

Die Beratungen finden telefonisch statt. Sie können auch als Vi-
deoberatung durchgeführt werden. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Im Laufe des Jahres sind weitere Telefonberatungen und zahl-
reiche Informationsveranstaltungen in der Veranstaltungsreihe 
geplant. Mehr Informationen zum gesamten Programm gibt es 
unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/balingen/veran-
staltungsreihen-frauen.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Änderungen im Familiengesundheitszentrum  
ab Januar 2025
Mit seinem Familiengesundheitszentrum gibt der Landkreis 
Sigmaringen werdenden Eltern und Eltern mit Kindern bis zu 
drei Jahren Antworten auf viele Fragen zur neuen Lebenssitua-
tion und zum Familienalltag. Vertreten ist das Familiengesund-
heitszentrum mit Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf 
gleich an drei Standorten im Landkreis. Ab Januar 2025 gibt es 
bei diesen einige Veränderungen.
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Das Familiengesundheitszentrum in Pfullendorf zieht um und ist 
ab dem 15. Januar 2025 in neuen Räumen im Alno-Park, Heili-
genberger Straße 47, zu finden. Aufgrund des Umzugs findet die 
Hebammensprechstunde am Mittwoch, 8. Januar 2025, lediglich 
telefonisch statt. In Bad Saulgau sind die Hebammen ab Januar 
montags zunächst nur noch telefonisch erreichbar. Die Freitags-
Sprechstunde bleibt unverändert vor Ort. Ab Februar ist das Fami-
liengesundheitszentrum in Bad Saulgau dann in der Kaiserstraße 
58 zu finden, wo auch die Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle 
des Landratsamts untergebracht ist.

Grundsätzlich gelten für die Hebammensprechstunden ab Janu-
ar neue, einheitliche Sprechzeiten an allen drei Standorten des 
Familiengesundheitszentrums – und zwar jeweils von 9 bis 11:30 
Uhr. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, auch die Aus-
hänge an den Türen zu beachten.

Die Mitarbeiterinnen der Fachstelle Familie am Start sind wie ge-
wohnt unter der Telefonnummer 07571/102-4266 und per E-Mail 
an familieamstart@lrasig.de erreichbar.

Die Standorte des Familiengesundheitszentrums im Überblick:

Pfullendorf:
Alno Park (im Erdgeschoss), Heiligenberger Straße 47, 
88630 Pfullendorf.
Hebammensprechstunde: mittwochs 9 bis 11:30 Uhr, 
Telefon: 0151/28055573.

Bad Saulgau:
„Villa“-Gebäude hinter dem ehemaligen Krankenhaus, 
Gänsbühl 1, 88348 Bad Saulgau.
Ab Februar: Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle, Kaiserstraße 58, 
88348 Bad Saulgau.
Hebammensprechstunde: montags (nur telefonisch) und freitags 
von 9 bis 11:30 Uhr, Telefon: 0171/5519173.

Sigmaringen:
Landratsamt Sigmaringen, Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen.
Hebammensprechstunde: dienstags (Telefon: 0171/5517355) und 
donnerstags (nur telefonisch unter der Nummer 0174/3758348) 
von 9 bis 11:30 Uhr.

Kulturschwerpunkt zu Frauen im Landkreis  
Sigmaringen – Das Programm für Februar
Trotz nach wie vor bestehender Defizite im Hinblick auf Ge-
schlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit sind Frauen heu-
te fester Bestandteil des öffentlichen Lebens – und das nach einer 
jahrhundertelangen Geschichte der Unterdrückung und Recht-
losigkeit. Aus diesem Grund widmet der Landkreis Sigmaringen 
sein Kulturjahr 2024/25 unter dem Titel „SIGnifikante Frauen im 
Landkreis Sigmaringen“ der weiblichen Hälfte der Landkreisbe-
völkerung. Wo stehen Frauen im Landkreis Sigmaringen heute? 
Welche Rolle spielen sie in der und für die Gesellschaft? Was be-
wegt und beflügelt sie? Diesen und weiteren Fragen spürt ein 
breit gefächertes Veranstaltungsprogramm nach. Die Angebote 
sind dabei so vielfältig und bunt wie das Leben selbst und zeich-
nen ein komplexes Bild über das Leben von Frauen im Landkreis 
Sigmaringen in Vergangenheit und Gegenwart. Im Februar ste-
hen zwei ganz unterschiedliche Veranstaltungen auf dem Pro-
gramm.

Das Puppentheater „Kübel wie Eimer“ lässt am Donnerstag, 
6. Februar, von 17.30 bis 21 Uhr, in den Ateliers im Alten 
Schlachthof in Sigmaringen die Puppen tanzen – gemeinsam 
mit interessierten Workshop-Teilnehmerinnen. Mit verschiede-
nen Kostümen, etwa Mantel und Hut, gestalten diese menschen-
große Stockhandpuppen und erproben spielerisch ihr Können. 
Gemeinsam erwecken die Teilnehmerinnen die Figuren zum 
Leben und entdecken Neues aus der Welt der Frauen. Vom Dia-
log über Pantomime bis hin zum Kreistanz ist alles möglich. Der 
Workshop richtet sich an alle Frauen, die sich gerne einmal im 
Puppenspiel ausprobieren wollen. Die Teilnahme kostet 15 Euro. 
Anmeldungen sind möglich im Internet auf 
www.schlachthof-sigmaringen.de.

Brunhilde Raiser wirft in ihrem Vortrag „Typisch Frau – typisch 
Mann“ am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr im Rathaus 
der Stadt Mengen einen Blick auf sogenannte Frauen- oder 
Männerberufe, auf ihre Veränderungen und ihr unterschiedliches 
Ansehen. Einst war der Sekretär ein hoch angesehener Männer-
beruf, nach wie vor haben Könige meist Sekretäre. Der Beruf der 
Sekretärin: Hoch angesehen? Fehlanzeige! Warum wundern sich 
immer noch Fluggäste über eine Pilotin? Weshalb geht man da-
von aus, dass der Chefarztposten nicht mit einer Chefärztin be-
setzt ist? Gewohnheiten und Vorurteile prägen die Bewertung. 
Nur wenige „weibliche“ Berufe sind hoch angesehen. Bei freiem 
Eintritt können alle Interessierten die Gedanken der Referentin 
kennenlernen und dabei eigene Rollenbilder genauer unter die 
Lupe nehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Online-Fortbildung gibt Tipps zum Kinderschutz in 
Vereinen und Verbänden
Der Landkreis Sigmaringen bietet in Zusammenarbeit mit dem 
Turngau Hohenzollern und dem Kreisjugendring eine dreiteili-
ge Online-Fortbildung zum Kinderschutz im Verein an. In dieser 
geht es darum, was Vereine und Verbände dagegen tun können, 
dass Pädophile die Jugendarbeit nutzen, um an potenzielle Opfer 
heranzukommen. Ziel ist es, sexuelle Übergriffe gegenüber Kin-
dern und Jugendlichen zu verhindern.

Die Videokonferenzen finden statt am Dienstag, 11. März 
2025, Dienstag, 18. März 2025, und Dienstag, 25. März 2025, 
jeweils von 18 bis 20 Uhr.

Seit Beginn des Jahres 2025 zählt eine Vereinbarung zum Kin-
derschutz zwischen Verein beziehungsweise Verband und dem 
Jugendamt zu den Voraussetzungen dafür, dass Zuschüsse des 
Landes und des Landkreises für Freizeitmaßnahmen gewährt 
werden. Auch die Inhalte dieser Vereinbarung und die notwen-
digen Verfahren – beispielsweise erweiterte Führungszeugnisse 
– werden bei der Fortbildung erläutert.

Referenten sind Antje Fischer von der Württembergischen Sport-
jugend und Dietmar Unterricker vom Landratsamt Sigmaringen. 
Die Teilnahme ist kostenlos und kann zur Verlängerung der Ju-
gendleitercard („JuLeiCa“) verwendet werden.

Anmeldungen sind möglich im Internet unter 
t1p.de/kinderschutz-im-verein-2025.

Landkreis bietet Praktikumswoche für Schülerinnen 
und Schüler an
Das Landratsamt Sigmaringen lädt interessierte Schülerinnen 
und Schüler ein, bei einer Praktikumswoche in den Osterferien 
einen Einblick in den Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachan-
gestellten zu erhalten. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler aller Schularten, die sich derzeit in der Berufsorien-
tierung befinden und für eine Ausbildung oder ein Studium in 
der Verwaltung interessieren.

Die Praktikumswoche findet von Dienstag, 22., bis Freitag,  
25. April 2025, jeweils von 8:30 bis 12 Uhr statt. Die Teilneh-
menden lernen das Landratsamt und die Aufgaben der verschie-
denen Fachbereiche kennen, erhalten Informationen rund um 
das vielfältige Ausbildungsangebot, können sich mit Auszubil-
denden austauschen und gewinnen wertvolle Tipps für eine er-
folgreiche Bewerbung als Auszubildender.

Weitere Informationen gibt es bei Ausbildungsleiterin Miriam 
Gäng unter der Telefonnummer 07571/102-2103. Bewerbungen 
für die Praktikumswoche sind möglich über die Karriereseite des 
Landratsamts im Internet auf karriere.landkreis-sigmaringen.de.

Alles auf einen Blick
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Deutsche Rentenversicherung

Datenschutz

Am 28. Januar war Europäischer Datenschutztag. Seit 2007 macht 
der Aktionstag auf den hohen Stellenwert des Datenschutzes in-
nerhalb der EU aufmerksam.

Die Höhe Ihres Gehalts, der Name des Arbeitgebers, die Dauer 
der Beschäftigung oder die Anzahl der Kinder – auch die Deut-
sche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) spei-
chert viele personenbezogene Daten ihrer Versicherten. Nur mit 
diesen Angaben kann das Rentenkonto vollständig geführt und 
die spätere Rente korrekt berechnet werden. Die erhobenen Da-
ten unterliegen dabei dem Sozialgeheimnis und sind durch die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen der Datenschutz-Grund-
verordnung sowie die Vorschriften des Sozialdatenschutzes be-
sonders geschützt.

„Datenschutz und -sicherheit haben bei uns eine hohe Priorität“, 
sagt Thomas Sommer, Informationssicherheitsbeauftragter der 
DRV BW. „Vor allem bei Anwendungen zur Leistungsfeststellung 
und der Auszahlung von Renten sind höchste Sicherheitsmaß-
nahmen nach dem aktuellen Stand der Technik gefordert, um die 
Daten aller Versicherten und Leistungsempfänger vor Angriffen 
aus dem Internet zu schützen“, so Thomas Sommer weiter.

Regelmäßige Audits prüfen Maßnahmen zum Datenschutz 
und zur Informationssicherheit

Bei dem Rentenversicherungsträger trägt ein eigener Bereich 
dafür Sorge, dass die Daten angemessen geschützt sind. Dessen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiten Maßnahmen zum 
Datenschutz und der Informationssicherheit und stellen sicher, 
dass sie eingehalten und ständig verbessert werden.

Da die DRV BW aufgrund ihrer Arbeit mit sensiblen Daten als Be-
treiber von kritischen Infrastrukturen gilt, ist sie außerdem gesetz-
lich verpflichtet, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) regelmäßig den Nachweis über die Einhaltung 
aller Maßnahmen zu erbringen. Dies geschieht mithilfe von Un-
tersuchungen, sogenannten Audits. Während diesen nimmt eine 
vom BSI beauftragte unabhängige Prüfstelle in einem gesetzlich 
festgelegten Turnus die Wirksamkeit ergriffener technischer und 
organisatorischer Vorkehrungen zum Schutz der Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit der Daten unter die Lupe. Im Wech-
sel zu diesen KRITIS-Audits hat die Deutsche Rentenversicherung 
eigene, interne Audits für alle Rentenversicherungsträger instal-
liert. So kann die Deutsche Rentenversicherung stets den hohen 
branchenspezifischen Anforderungen an den Datenschutz und 
die Informationssicherheit gerecht werden und die Daten aller 
Beteiligten bestmöglich schützen.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 02.02.2025

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche 
Praxis Dr. Metzger

Mühlstr. 41
72479 Straßberg

Tel: 07434/316030

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 06/2025
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:

Datum Zeit (von - bis) *)
Montag, 03.02.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Dienstag, 04.02.2025 06:45 Uhr 22:30 Uhr
Mittwoch, 05.02.2025 06:45 Uhr 22:30 Uhr
Donnerstag, 06.02.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Freitag, 07.02.2025 Kein Schießen
Samstag, 08.02.2025 Kein Schießen
Sonntag, 09.02.2025 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

NUSSBAUM.de
Dein ePaper auf
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Öffentliche Einrichtungen * Behörden * wichtige Termine 
 

 
Öffnungszeiten 

 

Bücherei (im Pfarrheim), Tel: 577: 
Montag  15:30­18:30 Uhr 
Mittwoch  derzeit geschlossen 
 

Forstrevier  
Beuron/Schwenningen:  Tel: 933417 
Försterin Patricia Pöhler  Handy: 0173­3013949 

  E­Mail:  patricia.poehler@lrasig.de 
 

Hilfe von Haus zu Haus e.V. Nachbarschaftshilfe   
Geschäftsführerin: Gabi Heim  Tel: 07575/2650 
E­Mail: nachbarschaftshilfe.heim@web.de  
Homepage: www.hilfe­von­haus­zu­haus.de 
Ansprechpartnerin für Schwenningen:  
Ingrid Reiser  Tel: 07579/549 

Lehrschwimmbecken in der Grundschule: 
Erwachsenen­ & Kleinkindschwimmen Di. 17:00­18:45 Uhr 
Öffentliches Schwimmen  Do.17:00­18:45 Uhr 
Öffentliches Schwimmen  Sa.13:00­14:45 Uhr 
 

Postverkaufspunkt für Briefmarken und Paketmarken 
in Bäckerei Remensperger  Tel: 9334220 
Montag – Freitag:  06:00 ­ 12:30 Uhr u. 14:30 ­ 18:00 Uhr 
Samstag:  06:00 ­ 12:00 Uhr 

Rathaus Schwenningen:   Tel: 9212­0, Fax: 9212­50 
Email: info@schwenningen.de, www.schwenningen.de 
 

Montag:     08:30 ­ 11:30 Uhr  
Dienstag:     vormittags geschlossen     14:00 ­ 18:00 Uhr 
Mittwoch:     08:30 ­ 11:30 Uhr               14:00 ­ 17:00 Uhr 
Donnerstag:   ganztags geschlossen 
Freitag:      08:30 ­ 11:30 Uhr 
 
Standesamt Stetten am kalten Markt­Schwenningen 
nur im Rathaus Stetten a.k.M. EG Zi.5, Tel: 07573/9515­11 
Montag bis Mittwoch  08:15 ­ 12:15 Uhr 
Donnerstag  14:00 ­ 18:30 Uhr 
Freitag  08:15 ­ 12:15 Uhr 
 
Recyclinghof (bei der Kläranlage): 
Winteröffnungszeiten ab 27.10.2024: 
Freitag                                                      15:00 ­ 17:00 Uhr 
Samstag  08:00 ­ 12:00 Uhr 

Finanzamt Sigmaringen: 
Montag­Mittwoch:  08:00 ­ 13:00 Uhr 
Donnerstag:  08:00 ­ 17:30 Uhr 
Freitag:  08:00 ­ 12:00 Uhr 

Jugendmusikschule Zollernalb e.V. 
Hauptstraße 21 (Rathaus)  Tel: 07427/8654 
72359 Dotternhausen  Fax: 07427/6141 

Landratsamt Sigmaringen:   Tel: 07571/102­0 
Montag  08:30 ­ 12:00 Uhr 
Dienstag   07:30 ­ 16:00 Uhr 
Mittwoch  08:30 ­ 12:00 Uhr 
Donnerstag  07:30 ­ 18:00 Uhr 
Freitag   08:30 ­ 12:00 Uhr 
 
Tierkörperbeseitigung ZTN Süd Standort: Orsingen  
  Tel: 07774/93390   
  Fax: 07774/933933 

Zentraldeponie Ringgenbach:   Tel: 07575/9236­0 
Montag­Donnerstag:  08:00 ­ 12:00 u. 13:00 ­ 16:30 Uhr 
Freitag:  08:00 ­ 12:00 u. 13:00 ­ 17:00 Uhr 

Samstag:                                                  08:00 ­ 12:00 Uhr 

Termine 
 
 

Abfuhr Papiertonne 
Dienstag, 25.02.2025, ab 06:00 Uhr 
 

Abfuhr Gelber Sack 
Donnerstag, 06.02.2025, ab 06.00 Uhr 
Donnerstag, 20.02.2025, ab 06.00 Uhr 
 
Abfuhr Restmüll 
Donnerstag, 06.02.2025, ab 06.00 Uhr 
Donnerstag, 20.02.2025, ab 06.00 Uhr 
 
Abfuhr Biotonne 
Donnerstag, 13.02.2025, ab 06.00 Uhr 
Donnerstag, 27.02.2025, ab 06.00 Uhr 
 

Grüngutbündelsammlung 
Dienstag, 18.03.2025 
 

Problemstoffe am Rathausplatz 
Freitag, 12.04.2025, 14:30 Uhr – 15:15 Uhr 
 
 

Behörden­Sprechtage 
 

Sozialverband VdK  
Kreisgeschäftsstelle Sigmaringen 
In der Au 20, 72488 Sigmaringen 
Anmeldung unter  Tel: 07571/13050 
Montag  9:00 ­ 11:00 Uhr 
Dienstag  9:00 ­ 11:00 Uhr 
 
Deutsche Rentenversicherung 
Auskunfts­ und Beratungsstelle Sigmaringen, 
Leopoldplatz 1, 72488 Sigmaringen 
Bitte telefonisch einen Termin vereinbaren unter 
  Tel: 07571/7452­0 
 
Handwerkskammer Reutlingen 
Beratungsangebot für Existenzgründer und bestehende 
Betriebe 
Terminvereinbarung unter   Tel: 07571/7477­13 
 
Landwirtschaftl. Familienberatung der Kirchen Baden 
Sprechzeiten regelmäßig mittwochs von 08:30 ­ 12:00 Uhr 
Beratungsgespräche nach tel. Vereinbarung. Hofbesuche 
sind nach tel. Absprache gerne möglich. Tel: 07575/4898 
 
 
Caritas­Verband Sigmaringen 
 
Erziehungsberatungsstelle: 
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche.  
Anmeldung:     Tel. 07571 / 7301­60  
oder erziehungsberatung@caritas­sigmaringen.de  
 
Lichtblick:  
Anlaufstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen.  
Anmeldung:     Tel. 07571 / 7301­50  
oder lichtblick@caritas­sigmaringen.de  
 
Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG): 
Anmeldung:       Tel. 07571 / 7301­0  
oder bhg@caritas­sigmaringen.de  


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Notrufe 
 
Rathaus 
Schwenningen  9212­0 
 
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst        112 
 
Polizei Notruf  110 
 
Polizeiposten  07573/815 
Stetten a.k.M.  07573/816 
                
EnBW (Strom) 
Service­Telefon  0721/72586­001 
Störung  0800/ 3629­477 
 
Telefonseelsorge   08001110111 
 
Schwarzwald 
Bodensee e.V.  08001110222 
Rund um die Uhr gebührenfrei ein 
Mensch, der zuhört. 
 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
  08000 116 016 
 
Schwanger und keiner darf es 
erfahren   0800 40 40 020 
 
Feuerwehrleitstelle 
0751/50915335 

 

Krankentransporte 
 

 

Tel.: 19222 
 

 

Beratung 
 
Familien­Gesundheits­
zentrum – guter und 
gesunder Start  
Hebammensprechstunde und 
Fachstelle für Frühe Hilfen 
„Familie am Start“ 
Information, Unterstützung und 
Beratung für Familien rund um 
die Geburt bis zum Leben mit 
dem Kind. 
Leopoldstraße 4 
72477 Sigmaringen 
Tel.: 07571/102­4209 
www.landkreis­
sigmaringen.de/fgz  
 
HIV/AIDS Sprechstunde 
Findet im Landratsamt SIG 
donnerstags ab 14:30 Uhr  
nach Terminvereinbarung statt.  
(Terminvereinbarung unter: 
07571/102­6401, anonym, kostenlos, 
auch telefonisch). 
 
 
 
 
 
 

Ehe­, Familien­ und Lebensberatung, 
Beratung für Menschen im 
fortgeschrittenen Alter  
Tel. 07571/5787, elf­sig@t­online.de, 
In der Vorstadt 2, 72488 Sigmaringen 
 
Kreuzbund e.V. Stetten a.k.M. 
Tel: 07573/2830 
Hilfe für Suchtkranke 
 
Weisser Ring 
Opferschutz­Opferrechte­Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen 
0151/55164829 
 
Schuldnerberatungsstelle 
Sigmaringen 
schuldnerberatung@Irasig.de 
 

Ärzte 
 

Bundesweite Rufnummer für den 
ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,­ kinder­, augen­ und 
HNO­ärztlicher Notfalldienst): und 
Online­Sprechstunde (docdirekt): 
 

116 117 
 

Die Nummer 116 117 für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst gilt unter der Woche 
von 19.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr des 
Folgetages sowie am Wochenende und 
an Feiertagen von 08.00 – 08.00 Uhr. 
Die Sprechzeiten der 
Notfalldienstpraxis im Krankenhaus 
Sigmaringen sind an Wochenenden und 
Feiertagen von 08.00 Uhr ­ 19.00 Uhr. 
Mobile Patienten können diese ohne 
Anmeldung aufsuchen. 
Patienten, die aus Krankheitsgründen 
nicht in der Lage sind, die Notfalldienst­
praxis aufzusuchen, werden über die  
116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der 
sie dann zu Hause aufsucht. 
Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden 
Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in 
dessen Praxis behandelt oder bei Bedarf 
aufgesucht. 
 
Anschrift der Notfallpraxis 
Sigmaringen: 
Allgemeine Notfallpraxis Sigmaringen 
SRH­Krankenhaus Sigmaringen 
Hohenzollernstraße 40, 1. Stock 
72488 Sigmaringen 
 
Falls eine technische Panne auftreten 
sollte, wenden Sie sich bitte unter 19222 
an die Leitstelle des Roten Kreuzes. 
 

 

Zahnarzt 
 
Einheitliche Notfalldienstnummer: 
Tel: 0761/12012000 
gibt Auskunft über den zahnärztlichen Notdienst 
in unmittelbarer Umgebung 

Apotheken­Notdienst 
 
Wähle die 22 8 33 
 

• per Anruf von jedem Handy 
ohne Vorwahl, 
• per SMS mit „apo" an die 
22833 von jedem Handy, 
• per Anruf der 0137 888 22833 
aus dem deutschen Festnetz 
(50 ct/ Anruf), 
• unter www.22833.mobi per 
Handy zur Notdienst­Apotheke 
surfen oder zu Hause unter 
www.aponet.de auf kostenlose 
Suche gehen. 
 

Krankenpflege 
 
Sozialstation St. Heimerad 
Meßkirch/Stetten a. k. M. 
Mo. und Do. 8:00 Uhr ­ 12:30 Uhr  
Mauritiusplatz 16 
72510 Stetten a. k. M.  
Tel.: 07573/9585737 
 
Di/Mi/Fr 8:00 Uhr ­ 16:00 Uhr 
Stockacher Straße 26/1 
88605 Meßkirch 
Tel: 07575/920600­0 
www.sozialstation­messkirch.de  
 
DRK Sozialstation 
(Pflege, Hausnotruf, Essen auf 
Rädern, Haushaltshilfen, 
Nachbarschaftshilfen) 
Rund um die Uhr: 
Tel: 0171/2875065 
Geschäftsstelle: 07571/742345 
 
Hilfe für Familien – 
Familienwerk Sölden 
Einsatzleiterin: Sabine Mutschler  
Tel. 07575/209531 
Mail: 
sabine.mutschler@familienwerk­
soelden.de  
 
Pflegestützpunkt 
Landkreis Sigmaringen 
Beratung für hilfe­ und 
pflegebedürftige Menschen und 
deren Angehörige. 
Hofstraße 12, 88512 Mengen 
Tel. 07572/7137­368,­372,­ 431 
 
Öffnungszeiten: 
vormittags 
Mo. ­ Do. 09:30 ­ 11:30 Uhr  
nachmittags  
Do. 16:00 ­ 17:30 Uhr 
 
Um Terminvereinbarung wird 
gebeten.
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Nachrichten v. Kindergarten

 
Kindergarten St. Raphael

Nachrichten der Schulen

Liebfrauenschule Sigmaringen

Mitmach-Informations-Nachmittag 2025
Am Gymnasium der Liebfrauenschule Sigmaringen
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Liebfrauenschule. Erle-
ben Sie unsere Schule und lernen Sie uns näher kennen. Am 12. 
Februar von 15 bis 18 Uhr laden wir Sie und Ihre Kinder zu un-
serem Mitmach-Informations-Nachmittag am Gymnasium ein.
Sie haben die Möglichkeit, uns zu besuchen und unsere Mitma-
changebote jetzt schon über unsere Homepage zu buchen.

Am Informationsnachmittag können Sie auch unangemeldet 
vorbeikommen.

Für die Eltern bieten wir ein Elterncafé und entsprechende Infor-
mationen zu G9 neu am LIZE an.

Außerdem können Sie unsere Kochausbildung näher kennenlernen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Realschule und Gymnasium
Katholische freie Schule in Trägerschaft der Schulstiftung 
der Erzdiözese Freiburg
www.liebfrauenschule-sigmaringen.de

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 31.01. – 09.02.2025

Samstag, 01.02.
Schwenningen 	 18:30 Uhr 	�Eucharistiefeier mit Austeilung des 

Blasiussegens und Segnung der 
Kerzen

Sonntag, 02.02. � 4. Sonntag im Jahreskreis
L1: Mal 3,1-4	�  L2: Hebr 2,11-12.13c-18
Heinstetten 		  09:00 Uhr 	�Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Berta Quarleiter geb. Knobel und 
alle verstorbenen Angehörigen. Mit 
Austeilung des Blasiussegens und 
Segnung der Kerzen.

Storzingen 		  09:00 Uhr 	�Wort-Gottes-Feier mit Austeilung 
des Blasiussegens und Segnung der 
Kerzen

Hartheim 			  10:00 Uhr 	�Wort-Gottes-Feier mit Austeilung 
des Blasiussegens und Segnung der 
Kerzen

Frohnstetten 	 10:30 Uhr 	�Eucharistiefeier mit Austeilung des 
Blasiussegens und Segnung der 
Kerzen

Stetten a.k.M. 	 10:30 Uhr 	�Wort-Gottes-Feier mit Austeilung 
des Blasiussegens und Segnung der 
Kerzen

Dienstag, 04.02.
Schwenningen 	 18:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Mittwoch, 05.02.
Glashütte 		  08:00 Uhr 	Eucharistiefeier

Sonntag, 09.02. � 5. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 6,1-2a.3-8	�  L2: 1 Kor 15,1-11
Hartheim 			  09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Frohnstetten 	 10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Schwenningen 	 10:00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier
Heinstetten 		  10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M. 	 10:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr. In der Win-
terzeit ab 28.10.2024 wird der Rosenkranz um 18.00 Uhr ge-
betet.
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer au-
ßer in den Schulferien
Jeden Sonntag um 18.30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter 07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser 07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Paul Gasser unter privater 0173 9860199 melden.
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Diakon Michael Adelbert 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Michael Adelbert unter privater 07573/5591 mel-
den.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag 		  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch 		 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 	 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
07573/2215
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag 10:00 Uhr eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Wallfahrtsorte im Schweizer Jura und den Französischen 
Alpen
Eine Pilgerreise mit weltlichem Blick mit der röm.-kath. Kir-
chengemeinde Heuberg St. Barbara Stetten a. k M. vom 
10.03.2025 – 14.03.2025
Reiseveranstalter: Reisebüro Hummel-Bahnhofstr. 1- 
79199 Kirchzarten, Tel. 07661-2668
Reisedauer 5 Tage Grenoble, unser Standort für die kommenden 
4 Nächte im 4-Sterne Mercure Hotel mit Frühstück, Abendessen, 
Übernachtung, weitere Leistungen ersehen Sie in der Ausschrei-
bung.
1. Tag: 	Montag – Freiburg – Kloster Marienstein bis Grenoble
2. Tag: 	Dienstag in Grenoble
3. Tag: 	Mittwoch Ausflug La Salette
4. Tag: 	Donnerstag Aix les Bains – Abtei Hautecombe
5. Tag: 	�Freitag Heimreise über Ars-sur-Formas beim Pfarrer von 

Ars
Geistliche Leitung: Herr Diakon Paul Gasser

Für allgemeine Fragen steh ich, Herr Diakon Paul Gasser, Ihnen 
zur Verfügung. Reiseprogramm mit Anmeldebogen erhalten Sie 
in den katholischen Kirchen: Hartheim, Heinstetten, Schwennin-
gen, Stetten a k M, Storzingen und Frohnstetten oder von Herrn 
Diakon Paul Gasser, Tel. 01739860199 / 015209370273 per E-Mail: 
paul.gasser@se-heuberg.de

Schon jetzt wünschen wir Ihnen eine schöne und interessante, 
aber auch besinnliche Reise.

Diakon Paul Gasser, Reiseveranstalter Peter Hummel

Firmweg 2025
1. Thementag
Am Samstag, 01.02.2025 um 09.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Mau-
ritius in Stetten a.k.M. für die Jugendlichen aus Stetten a.k.M. 
mit Nusplingen und Glashütte, Frohnstetten und Storzingen.

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am
Samstag, 22. Februar 2025 um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Agatha in Heinstetten.

Das Taufgespräch findet am Montag, 10.02.2025 um 17.00 Uhr im 
Pfarrhaus in Stetten a.k.M. statt.

Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.
Vielen Dank.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Februar, können während den 
Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a.k.M. 
abgeholt werden.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:
Wir bitten um Beachtung:
Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.
Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer-
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

Heute, Donnerstag, 30. Januar 2025
15 - 17 Uhr Begegnungscafé „Kenn-i-di?“
in den Gemeinderäumen in der Evang. Kirche (ehem. Pfarr-
wohnung)

Nette Begegnungen bei Kaffee und Kuchen, Karten oder Mensch-
ärgere-dich-nicht spielen, bei Schach oder Mühle das taktische 
Können unter Beweis stellen.

Bringen Sie eine Kurzgeschichte mit, die Ihnen gefällt. Lesen Sie 
diese selbst vor – oder lassen Sie lesen.
Alle sind eingeladen! Ob jung oder alt!

Sonntag, 2. Februar 2025� (Letzter So. n. Epiphanias)
Herzliche Einladung zum Besuch des Einführungsgottesdiens-
tes
von Pfarrer Karl Mehl um
10:00 Uhr	 Christuskirche in Pfullendorf
KEIN Gottesdienst in Stetten!
Mittwoch, 5. Februar 2025
9:30 Uhr 	 Treffen der Krabbelgruppe
			   im Rettungszentrum Stetten a.k.M.

Sonntag, 9. Februar 2025 � (4. So. v.d. Passionszeit)
Herzliche Einladung zum Besuch des Gottesdienstes um
9:30 Uhr	 Heilandskirche in Meßkirch

Sonntag, 16. Februar 2025 � (Septuagesimä)
10:00 Uhr 	Gottesdienst
			   (mit Präd. Elfriede Müller)
			   Evang. Kirche, Stetten

Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter
Diakon Ulrich Aeschbach
Untere Walkestraße 19
78333 Stockach
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)

Seelsorgerliche Anliegen:
Pfarrerin Anja Kunkel
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Tel. 07575/925 383
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Regina Gratius zu den 
bekannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag von 			   08:30 – 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 		 14:30 – 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de
Sprechzeiten nach telefonischer
Terminvereinbarung unter 07573/5304

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de
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Wochenspruch
„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir.“	�  Jesaia 60, 2

Unsere Vereine berichten

Veranstaltungen in diesem Monat

Februar 2025
01. u. 
02.02.2025

Narrenzunft Umzug Feldhausen

06.02.2025 DRK Heuberg-D. Blutspende Schwenningen
08.02.2025 Narrenzunft Kinderumzug in Reichenbach
15.02.2025 Turnverein Vereinsfasnet
21.02.2025 Narrenzunft Festakt Hartheim
22.02.2025 Albverein Jahreshauptversammlung
23.02.2025 Narrenzunft Ringumzug Hartheim
23.02.2025 vorgezogene Bundestags-

wahl
27.02.2025 Narrenzunft Schmotziger Donnerstag
28.02.2025 KLJB Do-Treff-Fasnet

Schwäbischer Albverein
 

Generalversammlung Albverein 22.02.2025
Am 22. Februar 2025 findet im Gasthaus Adler die Generalver-
sammlung der Ortsgruppe Schwenningen statt.

Bitte diesen Termin vormerken.

Genauere Informationen erfolgen in den nächsten Amtsblättern.

Turnverein Schwenningen
 

Beitragseinzug für das Sportjahr 2025
Liebe TV-Mitglieder,

die Jahresbeiträge 2025 für die TV Mitgliedschaft werden im Laufe 
der ersten Februarwoche eingezogen.
Bitte prüft, ob sich die Bankdaten geändert haben und der Bei-
trag eingezogen werden kann.
Bei Fragen oder Änderungen wendet Euch bitte an die Geschäfts-
stelle bei Silvia Sauter (kontakt@tv-schwenningen.de oder 
0176 249 200 70).

Herzlichen Dank,
euer TV Team

TV – Vereinsfasnet – SAVE THE DATE
Bald ist es so weit und die alljährliche, legendäre TV-Vereinsfas-
net steht vor der Tür! In diesem Jahr dreht sich alles um das Motto 
„ES LEBE DER SPORT“. Los geht‘s am Samstag, 15.02.2025, im 
Adlersaal. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro und für 
U18-Jährige 3 Euro. Herzlich eingeladen sind alle TV-Mitglieder 
(ab 14 Jahren in Begleitung eines Sorgeberechtigten/ ab 16 Jah-
ren bis 24 Uhr) sowie natürlich auch närrische Nichtmitglieder. 
Wir freuen uns auf viele „alte Hasen“ und auch auf viele „neue Ge-
sichter“. Also, kommt vorbei!

Auf euch und eure kreativen Verkleidungen freut sich der TV!

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur
Beuron. Winterwanderung im Donautal.
Mittwoch, 5. Februar, 14 Uhr (Anmeldung bis 04.02.)
Auch im Winter hat das Donautal seine Reize. Ohne Laub auf den 
Bäumen sind die zahlreichen Felsen noch viel dominanter zu se-
hen als während der Vegetationszeit, und der Blick reicht beson-
ders bei Schneelage auch viel weiter in die Waldflächen an den 
Talhängen hinein. Besonders spannend sind die Unterschiede 
zwischen den sonn- und schattseitigen Hängen sowie zwischen 
den Tallagen und den Hochflächen. Auch die Donau, an der eine 
Teilstrecke der Wanderung am Mittwoch, 5. Februar, um 14 Uhr 
vorbeiführt, liefert im Winter ganz andere Eindrücke als im Som-
mer.

Treffpunkt: 	 Haus der Natur, Beuron
Leitung: 		  Bernd Schneck
Gebühr: 		  4,- Euro
Anmeldung bis 4. Februar beim Haus der Natur, 
Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Beuron. Weidenbau im Garten.
Freitag, 7. Februar, 15 Uhr (Anmeldung bis 05.02.)
Weiden gehören im Frühjahr zu den ersten Pflanzen, die Pollen 
und damit Nahrung für die früh fliegenden Insekten liefern. Ihr 
Blattwerk bietet Insekten und Vögeln Schutz, Nistraum und Ver-
steckmöglichkeiten. Sie sind äußerst biegsam, wachsen schnell 
und eignen sich hervorragend als natürliches Baumaterial für die 
Gestaltung im Garten. In der freien Natur dürfen sie nur vom 1. 
Oktober bis Ende Februar geerntet werden, damit Brutvögel und 
frühe Insekten nicht gestört werden. Erich Briel zeigt am Freitag, 
7. Februar, um 15 Uhr, worauf geachtet werden muss, damit die 
Gartengestaltung mit Weidenruten erfolgreich wird.

Leitung: 		  Erich Briel
Treffpunkt: 	 Haus der Natur
Gebühr: 		  7,- Euro
Anmeldung bis 5. Februar beim Haus der Natur, 
Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Gutenstein. Winterschnittkurs für Obsthochstämme kompakt.
Donnerstag, 13. Februar, 14 bis 17 Uhr (Anmeldung bis 06.02.)
Wer junge Obstbäume schneidet, spart sich später viel Arbeit. 
Wird die Krone des Obstbaumes gut herangezogen, ist dies 
die beste Voraussetzung für Stabilität und hohe Erträge. Beim 
Schnittkurs am Donnerstag, 13. Februar, von 14 bis 17 Uhr wird 
praktisch demonstriert und unter Anleitung selbst ausprobiert, 
wie man dabei zu Werke geht. Falls vorhanden, bitte Scheren und 
Astsägen mitbringen.

Treffpunkt: 	 Gutenstein
Leitung: 		  Markus Ellinger
Gebühr: 		  20,- Euro
Anmeldung bis 6. Februar beim Haus der Natur, 
Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Veranstaltungen im Umland

Hegering
Die nächste Hegering-Sitzung findet am 13.02.25 im Haus Heu-
berg statt.
Tagesordnungspunkt wird die Vorbereitung der KjV -Jahres-
hauptversammlung in Stetten sein.
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Seminare Akademie Innovationscampus Sigmaringen

+++ LernHäppchen: ChatGPT
In 30 Minuten erfahren Sie, wie Sie ChatGPT sofort nutzen kön-
nen, um Ihren Arbeitsalltag zu beschleunigen.
BITTE BEACHTEN: Die Veranstaltung findet über Zoom statt und 
die Zugangsdaten hierzu werden Ihnen vorher per E-Mail zuge-
sandt!

Termin: 				�    Montag, 03.02.2025, 18:00 Uhr bis 18:30 
Uhr

Dozent: 				    Dominik Saile (Saile AI Consulting)
Veranstaltungsort: 	 online über Zoom

+++ Stimme und Präsenz im Business
Nutzen Sie Ihre Stimme als Schlüssel zum Erfolg im Beruf. Carola 
Holl, erfahrene Stimm-Coachin und Körpertherapeutin, unter-
stützt Sie dabei, Ihre stimmliche Ausdruckskraft zu maximieren. 
Der Fokus ihrer Arbeit liegt darauf, Ihnen zu helfen, klar, authen-
tisch und selbstbewusst zu kommunizieren.

Termin: 				�    Mittwoch, 12.02.2025, 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr

Dozentin: 			   Carola Holl
Veranstaltungsort: 	� Innovationscampus Sigmaringen,  

Marie-Curie-Str. 20

+++ Agiles Arbeiten in der kommunalen Verwaltung
In diesem Seminar lernen Sie verschiedene agile Arbeitsmetho-
den kennen, die sowohl zum eigenen Zeitmanagement als auch 
insbesondere in der Zusammenarbeit im (Projekt-)Team über or-
ganisatorische Grenzen hinweg angewandt werden können. Sie 
testen diese „agilen Bausteine“ direkt im Seminar mit den ande-
ren Teilnehmenden und erfahren Einsatzzwecke und Rahmenbe-
dingungen.

Termin: 				�    Dienstag, 18.02.2025, 09:00 Uhr bis 
16:00 Uhr

Dozentin: 			   Anja Harsch
Veranstaltungsort: 	� Innovationscampus Sigmaringen,  

Marie-Curie-Str. 20

Mehr Informationen und Anmeldung zu den Seminaren: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de

SKM – Kath. Verein für soziale Dienste

Basisseminar 2025:
„Fit und kompetent für die Übernahme einer rechtlichen Be-
treuung“
Auch in diesem Jahr werden wir zusammen mit dem Landratsamt 
Sigmaringen eine Schulung zur rechtlichen Betreuung anbieten.
Das Seminar findet im Bildungszentrum Gorheim, Gorheimerstr. 
28 in 72488 Sigmaringen statt.

Für wen ist das Seminarangebot besonders geeignet:
•	 Für Interessierte, die sich bereiterklärt haben, eine rechtliche 

Betreuung zu übernehmen oder jene, die mit dem Gedanken 
spielen, dies zukünftig zu tun.

•	 Für Personen, die ihr Wissen zur rechtlichen Betreuung auf-
frischen möchten.

•	 Für Personen, die für einen Verwandten eine Vollmacht aus-
üben, da es bei der Erfüllung dieser Aufgabe viele Parallelen 
zur rechtlichen Betreuung gibt.

Einführung in die rechtliche Betreuung - Termin: 
Do., 06.03.2025 von 17:00 – ca. 21:00 Uhr

Die versch. Aufgaben des rechtl. Betreuers - Termin: 
Do., 13.03.2025 von 17:00 – ca. 21:00 Uhr

Know-how im Sozialrecht für Betreuer - Termin: 
Do., 20.03.2025 von 17:00 – ca. 21:00 Uhr

Tipps und Tricks für die Betreuungsführung - Termin: 
Do., 27.03.2025 von 17:00 – ca. 21:00 Uhr

Dienstleistungen/Ansprechpart. Landratsamt – Termin: 
Do., 03.04.2025 von 17:00 – ca. 19:00 Uhr

Es ist möglich, nur an einzelnen Modulen teilzunehmen.
Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf Spendenbasis.
Die Erwartungen und Anliegen der Teilnehmer/innen werden bei 
der Seminargestaltung gerne berücksichtigt.

Die Anmeldung zu den einzelnen Modulen ist auch kurzfris-
tig möglich, sofern noch Plätze frei sind.
Bitte geben Sie uns telefonisch, per Fax oder E-Mail Bescheid, 
ob Sie am Seminar teilnehmen möchten unter:
Mail: raeffle@skm-sigmaringen.de; Tel.: 07571 – 72892-0, 
Fax: 07571 – 72892-92

Sportkreis Sigmaringen

Vorankündigung Pfingstzeltlager
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Sportkreisjugend Sigmarin-
gen wieder ihr traditionelles Pfingstzeltlager. Von Pfingstmon-
tag, 09.06. – Samstag, 14.06. wird im Fäules Loch in Bingen wie-
der tolles Lagerfeuer-Feeling geboten. Für alle Kinder aus dem 
Landkreis Sigmaringen zwischen 7 und 17 Jahren ist wieder ein 
großartiges Programm in Vorbereitung. Neben dem Kanufahren 
im Donautal wird auch die 100-m-Seilbahn wieder quer durch 
das Lager führen.

Caputre the Flag bei Nacht, Workshops oder das „Pfizela spielt 
verrückt“ sind ebenfalls wieder mit dabei.

Auch ist eine Anmeldung bis am Anreisetag direkt im Lager noch 
möglich.

Alle weiteren Infos sowie die Anmeldung sind bei Frank Saalmüller 
unter 0171 2608764 oder FrankSaalmueller@web.de ab sofort er-
hältlich.

Sonstiges

Feuerwehrkapelle Stetten a.k.M.
Ein herzliches Dankeschön an alle Narren, die unseren Musiker-
ball mal wieder zu einem Höhepunkt gemacht haben.

Es war ein buntes und musikalisches Programm mit viel Spaß und 
Witz.
Nach dem Programm ging die Party mit DJ Bügelbrett weiter.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau

Krebsvorsorge-Untersuchungen

Welche sind sinnvoll für Frauen und welche für Männer?
Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar 2025 rät die So-
zialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) dazu, die wichtigen Krebsvorsorgeuntersuchungen 
regelmäßig wahrzunehmen.
Früh erkannt sind insbesondere Brust-, Darm-, Haut- und Gebär
mutterhalskrebs sowie verschiedene Formen des Prostatakreb-
ses in der Regel heilbar. Es ist daher besonders wichtig, die Vor-
sorgeuntersuchungen regelmäßig in Anspruch zu nehmen. Denn 
je früher Krebs erkannt wird, desto höher ist die Chance einer Hei-
lung. Diese gesetzlichen Früherkennungsuntersuchungen wer-
den von der landwirtschaftlichen Krankenkasse (LKK) für deren 
Versicherte vollständig bezahlt:
- 	� Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab 

dem Alter von 20 Jahren
- 	 Früherkennung von Brustkrebs für Frauen ab 30 Jahren
- 	� Hautkrebs-Screening für Frauen und Männer ab 35 Jahren. 

Vor 35 erstattet die LKK im Einzelfall die Kosten einer Untersu-
chung zu 80 Prozent, jedoch nicht mehr als 20 Euro innerhalb 
von zwei Kalenderjahren.

- 	� Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab dem Alter 
von 45 Jahren

- 	� Mammografie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs 
für Frauen zwischen 50 und 75 Jahren
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- 	� Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Frau-
en ab dem Alter von 55 Jahren. Zwischen 50 und 54 Jahren 
können Frauen einen jährlichen Test auf occultes Blut im Stuhl 
machen. Alternativ zur Darmspiegelung: Frauen können ab 
55 alle zwei Jahre einen immunologischen Test (iFOBT) auf 
occultes Blut im Stuhl machen, solange noch keine Darmspie-
gelung in Anspruch genommen wurde.

- 	� Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Män-
ner ab dem Alter von 50 Jahren. Alternativ zur Darmspiege-
lung: von 50 bis 54 Jahren jährliche Stuhltests und ab 55 alle 
zwei Jahre einen immunologischen Test (iFOBT) auf occultes 
Blut im Stuhl machen, solange keine Darmspiegelung in An-
spruch genommen wurde.

Bei der Darmkrebsvorsorge kommt es ab dem 1. April 2025 zu 
einer Angleichung beim Anspruch auf die Koloskopie: Dann kön-
nen alle Versicherten ab dem Alter von 50 Jahren unabhängig 
vom Geschlecht zwischen einem Stuhltest alle zwei Jahre oder ei-
ner Koloskopie im Abstand von zehn Jahren wählen. Es sind wei-
terhin höchstens zwei Koloskopien möglich, wobei eine solche 
ab dem Alter von 65 Jahren als zweite gilt. Weitere Informationen 
erhalten stehen im Internet unter 
www.kbv.de/html/1150_73464.php.

Weitere ergänzende Informationen zu allen Vorsorgeuntersu-
chungen und ihre Intervalle stehen auf der Internetseite 

www.svlfg.de/vorsorge.

Informationen zum Weltkrebstag bietet die Deutsche Krebshilfe 
unter www.krebshilfe.de.

Bonusprogramm der LKK
Neben der regelmäßigen Krebsvorsorge ist es außerdem wich-
tig, sich gesund zu ernähren, nicht zu rauchen, sich regelmäßig 
körperlich zu bewegen und wenig Alkohol zu konsumieren, denn 
ein gesunder Lebensstil kann Krebs vorbeugen. Jeder kann eine 
Menge für ein gesundes und aktives Leben tun. Deshalb sollen 
die Bonusprogramme der LKK ein Anreiz sein, ein gesundheits-
bewusstes Verhalten weiter zu verstärken. Die zwei Programme: 
Beim Bonus für gesundheitsbewusstes Verhalten wird ein Bonus 
in Form einer Geldprämie gewährt, wenn regelmäßig qualitäts-
gesicherte Leistungen zur Primärprävention in Anspruch genom-
men werden. Bei der Bonifizierung von Einzelmaßnahmen wird 
ein Bonus in Form einer Geldprämie gewährt, wenn Gesund-
heitsuntersuchungen, Untersuchungen zur Früherkennung von 
Krankheiten, Schutzimpfungen sowie Kinderuntersuchungen in 
Anspruch genommen werden. Weitere Informationen zu den Bo-
nusprogrammen stehen auf der Internetseite 
www.svlfg.de/bonus-gesundheitsbewusst-lkk.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Internetanschluss ummelden, Nachsendeauftrag einrichten, 
Daten für Rundfunkbeitrag ändern: Wer umzieht, muss viel 
erledigen und freut sich, wenn Punkte auf der To-Do-Liste 
schnell erledigt sind. Doch gerade bei Dienstleistungen für 
Nachsendeaufträge oder Rundfunkbeitrag lohnt es sich, ge-
nauer hinzusehen: immer wieder verlangen Drittanbieter 
viel Geld für eine Leistung, die es bei den Originalanbietern 
günstiger oder sogar kostenlos gibt.

116 Euro für sechs Monate: So viel sollte eine Verbraucherin zah-
len, die einen Nachsendeauftrag über die Internetseite www.
service-nachsendeauftrag.de beauftragt hatte. Die Seite wird von 
der die SSS-Software Special Service GmbH betrieben und sieht 
auf den ersten Blick aus wie eine Seite der DHL. Wenige Tage spä-
ter stellte sie fest, dass dieselbe Leistung bei der Post direkt nur 
28,90 Euro einmalig kostet. Auch bietet der Drittanbieter für das 
zusätzliche Geld keine weitere Leistung, sondern leitet nur einen 
Antrag an die Post weiter.

Kein Mehrwert
Weil sich der Widerruf des Vertrags schwierig gestaltete, wand-
te sich die Frau an die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Dort kennt man Fälle wie diesen gut. „Das Prinzip ist immer 
ähnlich,“ sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg, „Drittanbieter verlangen verhältnismäßig viel Geld 
für eine alltägliche Dienstleistung wie Nachsendeauftrag, Be-
freiung von Rundfunkbeiträgen oder Einsicht ins Punktekonto 
in Flensburg.“ Hinweise, welche Dienstleistung die Drittanbieter 
konkret erbringen, finden sich meist nur versteckt in den AGB. 
„Dort, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher die Dienst-
leistung buchen, wird der Eindruck erweckt es handele sich um 
den Originalanbieter und dass dieser sich um alles kümmert“, so 
der Rechtsexperte. „Die einzige Leistung ist aber nur, dass sie die 
Daten weitergeben, wenn überhaupt.“ Denn in manchen Fällen 
erhalten Verbraucher:innen nur das ausgefüllte Formular, das sie 
dann selbst abschicken müssen, in anderen einen Ratgeber mit 
Tipps wie sie die gewünschte Leistung beantragen können.

Manche der vermeintlichen Dienstleistungen sind beim Origi-
nalanbieter deutlich günstiger, andere, wie beispielsweise die 
Änderung der Daten für den Rundfunkbeitrag, die Schufa-Aus-
kunft oder der Antrag für Kinderzuschlag sogar kostenlos.

Dass dennoch immer wieder Verbraucher:innen von Drittanbie-
tern hereingelegt werden, liegt neben den professionell gestal-
teten Webseiten auch daran, dass die Anbieter dank Werbeanzei-
gen in der Google-Suche ganz oben landen. „Bevor ein Vertrag 
geschlossen wird, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher 
einen Blick ins Impressum werfen“, rät Buttler. Steht dort eine 
unbekannte Firma oder gar kein Anbieter, sollte man die Finger 
davon lassen.

Klage eingereicht
Nach der Beschwerde der Verbraucherin hat die Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg die Betreiberin der Seite service-
nachsendeauftrag.de, die SSS-Software Special Service GmbH 
abgemahnt, weil diese Verbraucher:innen vor Vertragsabschluss 
nicht klar über die tatsächliche Dienstleistung und den Gesamt-
preis informiert. Da das Unternehmen keine Unterlassungserklä-
rung abgeben wollte, hat die Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg nun Klage am Landgericht Koblenz eingereicht. Die SSS 
Service GmbH ist in dem Bereich der fragwürdigen Drittanbieter 
jedoch keine Unbekannte: der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) hat die Firma wegen unzureichender Informationen 
auf der Seite online-wohngeld.de abgemahnt und sie außerdem 
wegen der Seite service-rundfunkbeitrag.de verklagt. Auf dieser 
Seite macht die Service GmbH aus Sicht des vzbv nicht ausrei-
chend deutlich, dass sie Geld für eine eigentlich kostenlose Leis-
tung verlangt.

Verkehrsverbund naldo informiert
Die Firma PTV Transport Consult GmbH aus Karlsruhe führt im 
Auftrag des Verkehrsverbundes naldo seit 25. Januar 2025 bis 
Ende November 2025 eine Fahrgastbefragung durch. Im Erhe-
bungszeitraum werden auf allen Bus- und Bahnlinien im Ver-
bundgebiet (Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und 
Zollernalbkreis sowie den tariflichen Übergangsgebieten zu den 
benachbarten Landkreisen) die Fahrgäste gezählt und Informati-
onen zur jeweiligen Fahrt des Fahrgastes erhoben. Von den Inter-
viewern werden mit Hilfe von Smartphones die gesamte Wege-
kette vom Start zum Ziel, die Umsteigestationen und der dabei 
genutzte Fahrausweis erfasst – auch wie der Weg zur ersten und 
von der letzten Haltestelle zurückgelegt wird – ob zu Fuß, per Rad 
oder mit dem Auto. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig 
und die Auswertung erfolgt anonym und lässt keine Rückschlüs-
se auf den Fahrgast zu. Das Erhebungspersonal ist mit einem 
Erheber-Ausweis der PTV ausgestattet.
Der Verkehrsverbund und die Verkehrsunternehmen bitten die 
naldo-Fahrgäste um rege Teilnahme. Die Ergebnisse werden 
helfen, das Nahverkehrsangebot weiter zu verbessern und noch 
stärker an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.

Caritasverband Sigmaringen

Begegnungsstätte für psychisch Kranke
Durch Spendenaktion soll notwendiger zusätzlicher Raum-
bedarf gedeckt werden
Psychische Erkrankungen betreffen viele Menschen auch in unse-
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rer Region. Die Begegnungsstätte in Sigmaringen in Trägerschaft 
des Caritasverbandes Sigmaringen bietet seit nunmehr fast 20 
Jahren Menschen mit psychischen Erkrankungen einen sicheren 
Raum, in dem sie sich öffnen, Unterstützung finden und an Grup-
penangeboten teilnehmen können. Der Caritasverband Sigma-
ringen als Träger der Begegnungsstätte für psychisch erkrankte 
Menschen in Sigmaringen möchte aufgrund des gestiegenen 
Bedarfs diese räumlich erweitern. „Den psychisch kranken Men-
schen, die oft kein familiäres Netzwerk und keine Tagesstruktur 
haben und daher die Begegnungsstätte aufsuchen, soll mehr 
Platz für Gespräche, Gruppenangebote und mediale Angebote 
zur Verfügung stehen“, so Sandra Scheffold, Mitarbeiterin der Be-
gegnungsstätte.

Bei der Umsetzung dieses wichtigen Vorhabens ist der Verband 
auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Hierzu wurde 
gemeinsam mit der Volksbank Donau-Oberschwaben eine so-
genannte „Crowdfunding-Aktion“ ins Leben gerufen. Bei dieser 
Form der Spendenaktion wird jede geleistete Spende bis zu 50,- 
EUR durch die Volksbank verdoppelt und soll somit dabei helfen, 
die Erweiterung der Begegnungsstätte zu realisieren.

„Unser Ziel ist es, mit dieser Crowdfunding-Aktion bis zum 19. Fe-
bruar die notwendigen finanziellen Mittel für die Raumerweite-
rung zu sammeln“, so Sebastian Metzger von der Vorstandschaft 
des Caritasverbandes Sigmaringen. Jede Spende zur Umsetzung 
dieses wichtigen Projekts ist hierbei herzlich willkommen.

Infokasten:
Wer die Spendenaktion zur Raumerweiterung der Begegnungs-
stätte für psychisch kranke Menschen unterstützen möchte, kann 
dies digital tun durch eine Überweisung auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: 		  VR Payment für Viele schaffen mehr
IBAN: 					     DE33660600000000137749
BIC: 					     GENODE6KXXX
Verwendungszweck: 	�P29186 - Erweiterung Begegnungsstätte 

für psychisch kranke Menschen

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Individuell zugeschnitten – Deine Heimat, dein 
NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per-
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 
zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 

Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat-
ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 
und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal, ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten.

So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom-
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus

Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei-
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.

Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen

Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS-
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so-
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög-
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu-
ren in deiner Nähe suchen.

Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein-
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt-
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.

Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los ist

Von Stadtfesten über Sportveranstaltungen bis hin zu Vorträgen 
und Workshops: Mit dem Veranstaltungskalender von NUSS-
BAUM.de verpasst du keine Highlights mehr. Die übersichtliche 
Struktur erlaubt es dir, gezielt nach Events in deiner Nähe zu 
suchen – sortiert nach Datum, Kategorie oder sogar Veranstal-
tungsort.

Doch der Kalender ist mehr als eine einfache Liste. Veranstalter 
können ihre Events detailliert vorstellen, inklusive Bildern, Be-
schreibungen und Links zur Anmeldung. Dadurch wird der Ka-
lender zu einem echten Werkzeug für die Freizeitplanung. Egal, 
ob du auf der Suche nach Unterhaltung, Bildung oder Mitmach-
aktionen bist – hier findest du alles an einem Ort.

Ein zentraler Zugang zu allen ePaper-Ausgaben

Mit dem digitalen Kiosk auf NUSSBAUM.de hast du Zugriff auf 
sämtliche ePaper der Region – gebündelt an einem Ort. Egal, ob 
du die aktuelle Ausgabe des Amtsblatts/der Lokalzeitung oder 
ältere Berichte suchst, im Kiosk wirst du fündig. Die intuitive Na-
vigation ermöglicht es dir, schnell zwischen den verschiedenen 
Ausgaben zu wechseln und gezielt nach bestimmten Artikeln 
oder Themen zu suchen.

Die digitale Sammlung bietet dir alle Vorteile eines ePapers: klare 
Struktur, einfache Lesbarkeit und von überall abrufbar. Dank der 
Archive kannst du außerdem bis zu 14 Monate auf alte ePaper 
zugreifen – ein praktischer Helfer, wenn du gezielt nach Vergan-
genem recherchieren möchtest.

Sabrina Schwanz
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